
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1979/3/30 1Ob10/79,
1Ob53/81
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.03.1979

Norm

AVG §68

Rechtssatz

Behördliche Erkenntnisse können ungeachtet eingetretener Rechtskraft nur dann aufgehoben und abgeändert

werden, wenn so schwerwiegende Gründe vorliegen, daß ihnen gegenüber das Postulat der Rechtsbeständigkeit und

der Rechtssicherheit, die durch ein behördliches Erkenntnis hergestellt werden soll, zurückgestellt werden kann.

Entscheidungstexte

1 Ob 10/79

Entscheidungstext OGH 30.03.1979 1 Ob 10/79

Veröff: SZ 52/56 = EvBl 1979/190 S 493 = JBl 1980,156

1 Ob 53/81

Entscheidungstext OGH 17.03.1982 1 Ob 53/81

Veröff: SZ 55/36 = EvBl 1982/154 S 496 = JBl 1983,155
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